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1 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

 BIVG Brandenburg /H. Immobilien 
Verwaltungsgesellschaft mbH, Havelstr. 6a, 14776 
Brandenburg, Tel. (03381) 727110,  
E-Mail: info@bivg.com. Die Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten ist gesetzlich nicht 
erforderlich. 

2 Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung: 

Ihre Daten werden primär für die Begründung, Durch-
führung und Beendigung des Verwaltervertrages (Art. 
6 Abs. 1 lit. b DSGVO) sowie zur Erfüllung gesetzli-
cher Vorgaben nach dem Wohnungseigentumsge-
setz (WEG), dem Bundesmeldegesetz und steuerli-
chen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) verarbeitet. 
Dies umfasst unter anderem die Führung der Be-
schlusssammlung, die Erstellung der Hausgeldab-
rechnung und die Durchführung von Eigentümerver-
sammlungen. 

Zusätzlich setzen wir zur effizienten Bewirtschaftung 
der verwalteten Objekte, zur Bereitstellung digitaler 
Serviceangebote (z. B. Kundenportal, Cloud-basierte 
Dokumentenablage), zur Sicherung unserer Quali-
tätsstandards und zur beschleunigten Vorgangsbear-
beitung spezialisierte Softwarelösungen externer An-
bieter ein. Im Rahmen dieser Systeme nutzen wir 
auch KI-gestützte Assistenzfunktionen und Sprach-
modelle. Diese Technologien dienen dazu, einge-
hende Nachrichten, Sachverhalte und Dokumente au-
tomatisiert zu analysieren, zu kategorisieren, zusam-
menzufassen sowie uns bei der Erstellung von Texten 
und Antwortentwürfen zu unterstützen. Die Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten in diesen Syste-
men erfolgt auf Basis unseres berechtigten Interesses 
an einer zeitgemäßen, serviceorientierten, sicheren 
und wirtschaftlichen Verwaltung (Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO). 

3 Empfänger der Daten 

Ihre Daten werden intern von den organisatorisch er-
forderlichen Mitarbeitenden verarbeitet und an fol-
gende externe Empfänger weitergegeben, sofern dies 
erforderlich ist: 

a) Andere Miteigentümer der Wohnungseigentü-
mergemeinschaft  
(z. B. im Rahmen von Einsichtsrechten in die Ei-
gentümerliste oder bei der Rechnungsprüfung) 

b) Handwerker und Dienstleister (z.B. zur Mängel-
beseitigung, sofern erforderlich oder eingewilligt). 

c) Messdienstleister (z.B. für die Betriebskosten- 
und Hausgeldabrechnung), Banken und Versi-
cherungen. 

d) Externe IT- und Software-Dienstleister, die wir im 
Rahmen von Auftragsverarbeitungsverträgen ge-
mäß Art. 28 DSGVO streng weisungsgebunden 
einsetzen. Hierzu gehören insbesondere Anbie-
ter von Immobilienverwaltungssoftware, Cloud-
Hosting-Diensten, Kommunikationsplattformen, 
digitalen Kundenportalen sowie Anbietern von 
KI-gestützten Analyse- und Assistenzsystemen. 

e) Wir setzen IT- und Software-Dienstleister (Auf-
tragsverarbeiter) sowie deren Unterauftragsver-
arbeiter ein, die ihren Sitz teilweise innerhalb der 
Europäischen Union (EU) als auch in Drittländern 
(insbesondere den USA) haben. 

4 Datenübermittlung in Drittländer 

Bei Dienstleistern mit Sitz in der EU, die Tochterge-
sellschaften von US-amerikanischen Konzernen sind, 
kann ein administrativer Zugriff oder eine technische 
Datenübermittlung in die USA (beispielsweise durch 
Wartungsarbeiten der Muttergesellschaft oder durch 
gesetzliche Herausgabepflichten an US-Behörden) 
nicht vollständig ausgeschlossen werden. Dieser po-
tenzielle behördliche Zugriff wird nach der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) als Drittlands-
Übermittlung gewertet. 

Bei Dienstleistern mit direktem Sitz in den USA (wie 
beispielsweise bestimmten Anbietern von KI- und 
Textprüfungssoftware) erfolgt eine direkte Datenüber-
mittlung in ein Drittland. 

Um in allen Fällen – sowohl bei direkten Übermittlun-
gen als auch bei potenziellen Zugriffen – das europä-
ische Datenschutzniveau gemäß Art. 44 ff. DSGVO 
zu gewährleisten, stützen wir uns auf folgende recht-
liche Garantien 

a) Den Angemessenheitsbeschluss der EU-Kom-
mission (EU-US Data Privacy Framework) für 
zertifizierte US-Muttergesellschaften. 

b) Den Abschluss von EU-Standardvertragsklau-
seln (SCC) mit den jeweiligen Anbietern. 

5 Speicherdauer: 

Daten, die für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, 
nicht mehr notwendig sind, werden nach Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht. Verwal-
terverträge, Abrechnungsunterlagen und Belege wer-
den gemäß § 147 der Abgabenordnung in der Regel 
zehn Jahre nach Beendigung des Vertragsverhältnis-
ses und Rechtskraft des letzten maßgeblichen Steu-
erbescheids gelöscht. WEG-spezifische Dokumente 
(wie Beschlusssammlungen) unterliegen teilweise 
längeren oder dauerhaften Aufbewahrungsfristen 
nach dem WEG. Freiwillige Kontaktdaten werden bei 
Widerruf der Einwilligung umgehend gelöscht. 

6 Ihre Rechte als betroffene Person 

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Lö-
schung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenüber-
tragbarkeit sowie ein Widerspruchsrecht gegen die 
Verarbeitung auf Basis von berechtigten Interessen 
(Art. 21 DSGVO). Beruht die Verarbeitung auf Ihrer 
Einwilligung, können Sie diese jederzeit widerrufen. 
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu. 
Eine automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne 
des Art. 22 DSGVO findet nicht statt. Die Bereitstel-
lung der grundlegenden Vertragsdaten ist für den Ab-
schluss des Verwaltervertrags zwingend erforderlich. 
Ohne diese Daten kann kein Vertrag mit Ihnen ge-
schlossen werden. 

mailto:info@bivg.com

